
54. Jahrgang Freitag, 28. Mai 2021 Nummer 21

Diese Ausgabe erscheint auch online

Luca ist eine kostenlose App, die Nutzerinnen und Nutzer, wie auch Einzelhandel, Gastronomie, Veranstalter und wei-
tere Bereiche bei der Dokumentationspflicht sowie die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung unterstützt. 
Sämtliche Informationen über die Funktionsweise der Luca-App sowie Kontaktinformationen zum Anwendersupport 
sind im Internet unter www.luca-app.de zu finden. Aus Kapazitätsgründen kann das Gesundheitsamt hier keine Be-
ratung anbieten, der Wirtschaftsförderer und die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg stehen aber gerne für Fragen zur 
Verfügung. Einsatzgebiete:
- Für Betreiber    Einfach und sicher für Gäste und Betreiber. Mit Luca kann die Kontaktdatenerfassung für Ein-

zelhändler beim click&meet, Erbringer körpernaher Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe oder 
Veranstaltungsstätten einfach umgesetzt werden.

- Für Gäste     Mit Luca kann die Anwesenheit in einem Restaurant, einer Bar, im Einzelhandel, bei Dienstleis-
tern, bei einer Veranstaltung oder dem Besuch einer Kirche ganz einfach und anonym doku-
mentiert werden. Das Eintragen in Listen entfällt.

- Für private Treffen  Die Luca-App hilft immer dann, wenn eine Kontaktliste geführt werden muss oder soll. Beim 
Geburtstagsbrunch zu Hause oder bei der Workout-Gruppe im Park.

Privatpersonen können die App direkt im App-Store des entsprechenden Smartphone-Herstellers herunterladen. Durch 
eine datenschutzkonforme, dezentrale Verschlüsselung der Daten ist gewährleistet, dass die Nutzer immer die Daten-
hoheit behalten. Eine datenschutzkonforme Anbindung an das Gesundheitsamt ermöglicht eine schnelle und komplette 
Übermittlung der Kontaktdaten, so dass Infektionsketten schnell erkannt und gestoppt werden können.
Wer registrierte Geschäfte, Betriebe bzw. Veranstaltungsstätten betritt, kann digital „einchecken“ und erhält einen QR-
Code. Erkrankt eine Person, die vor Ort war, kann das Gesundheitsamt nach entsprechender Freigabe durch Nutzer 
und Betreiber auf die von Luca gesammelten Daten zugreifen und die Kontaktpersonen zeitnah informieren.
Die Luca-App unterstützt damit registrierte Betriebe, wie im Moment z.B. den Einzelhandel bei der Pflicht zur bisher 
noch aufwändigen manuellen Kontaktdatenerfassung der Kunden.

Auf vielfachen Wunsch der Seniorinnen und Senioren der nahen Seniorenwohnanlage wurde der Glascontainer wieder 
am Parkplatz „Flozbrunnen“ aufgestellt.
Die Bänke vor dem Bereich des Parkplatzes und Spielplatzes laden zum Verweilen ein.

Glascontainer am Parkplatz „Flozbrunnen“

Luca-App hilft bei der  
Bekämpfung der  

Corona-Pandemie - 

Helfen Sie mit!
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Bereitschaftsdienste der Ärzte

Praxisbereich Rottweil
Allgemeiner Notfalldienst: 116117
Ärztlicher Wochenend- und Nachtnotdienst:
Über die Rufnummer 116117 ist die Leitstelle für die Ver-
mittlung zum jeweiligen örtlichen ärztlichen Notdienst an 
Wochenenden und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr besetzt, 
von Montag bis Donnerstag von 18 - 22 Uhr und freitags 
von 16 - 22 Uhr. Wir weisen darauf hin, dass akut lebens-
bedrohliche Notfälle auch weiterhin vom Rettungsdienst 
(Rufnummer 112) versorgt werden.
Notfallpraxis Rottweil an der Helios Klinik, Krankenhausstr. 30
An Wochenenden und Feiertagen können akut erkrankte 
Patienten ohne vorherige Anmeldung direkt in die Notfall-
praxis der niedergelassenen Ärzte kommen: 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag 9 bis 13 Uhr 
und 15 bis 19 Uhr.
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst, insbeson-
dere für Hausbesuche und ausschließlich telefonische Be-
ratungen – auch außerhalb der Öffnungszeiten - über die 
zentrale Rufnummer 116117 zu erreichen. 
In lebensbedrohlichen Situationen ist der Rettungsdienst/
Notarzt unter der Notrufnummer 112 zu alarmieren.

Zahnärztlicher Notdienst:
Telefon-Nummer 01803 22255515
Augenärztlicher Notdienst:
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116 117
Kinder- und jugendärztliche Notfallpraxis
Zu erfragen über die Rufnummer Tel. 116 117
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen:
Samstag, Sonntag, Feiertag von 9 bis 21 Uhr (ohne Voran-
meldung), Montag bis Donnerstag von 19 - 21 Uhr (ohne 
Voranmeldung), Freitag von 18 - 21 Uhr (ohne Voranmeldung)

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis
am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen, 
1. OG. Hauptgebäude: Samstag, Sonntag, Feiertag von 10 
bis 20 Uhr (ohne Voranmeldung), Telefon: 116 117

Apothekenbereitschaft
Samstag, 29. Mai
Marien-Apotheke, Hauptstr. 169, Spaichingen
Sonntag, 30. Mai
St. Gallus-Apotheke, Hochwaldstr. 4, Villingendorf
Donnerstag, 03. Juni
Lemberg-Apotheke, Hauptstr. 49, Gosheim

Pflegedienste

Bereitschaftsdienst: Sozialstation St. Martin,
Dunningen, Tel. 07403 92904-10
Diak. Förd. Gem. Nachbarschaftshilfe, Zimmern,
Tel. 0741 34885589

Wichtige Rufnummern:

Allgemeiner Notruf  110
Feuerwehr  112
Deutsches Rotes Kreuz - Notruf  112
Rathaus Zimmern  0741 9291-0
Feuerwehrgerätehaus Zimmern  0741 347301
THW  0741 347266
Bauhof Zimmern  0741 347126
Bauhof Telefax  0741 3489657
Forstinspektor Felix Schäfer  07427 947750
Kläranlage Horgen  0741 93233
Kath. Pfarramt Zimmern  0741 31568
Pfarrer Josef Kreidler  0741 3485021
Evang. Pfarramt Flözlingen-Zimmern  07403 91044
Kath. Pfarramt Horgen - Pfarrhaus  0741 32207
Kath. Pfarramt Stetten - siehe Zimmern  0741 31568
Telefonseelsorge   Anruf kostenlos 0800 1110111
Frauennotruf  0741 41314
Beratungsstelle Altenhilfe Region Rottweil  0170 7940616
Kriminalpoliz. Beratungsstelle  0741 477301

Öffnungszeiten des Rathauses 9291-0

Montag  8.30 - 11.30 und 14.00 - 17.00 Uhr
Dienstag   8.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch  8.30 - 11.30 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  8.30 - 11.30 Uhr
Freitag  8.30 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen

Horgen, Ingrid Rottler Tel. 0741 9291 46
Montag  16.00 - 19.00 Uhr
Flözlingen, Ingrid Rottler  Tel. 0741 9291 51
Mittwoch  16.00 - 19.00 Uhr
Stetten, Ingrid Rottler Tel. 0741 9291 56
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsvorsteher

Horgen, Ortsvorsteher Matthias Sigrist individuell nach 
telefonischer Vereinbarung 0176 21145581

Stetten, Ortsvorsteher Andreas Bihl
donnerstags  18.00 - 19.00 Uhr

Sprechzeiten der Bürgermeisterin

Sprechzeiten der Bürgermeisterin sind auch außerhalb der 
üblichen Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.
Terminvereinbarung Tel. 0741 9291-12.

Telefonverzeichnis 
der Gemeindeverwaltung

So erreichen Sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Gemeindeverwaltung:
Telefonzentrale  0741 9291-0
Telefax  0741 9291-34
E-Mail  info@zimmern-or.de
E-Mail Bauhof Zimmern  Bauhof@zimmern-or.de
Internet-Adresse:  www.zimmern-or.de
Bürgermeisterin Carmen Merz  über Sekretariat
Sekretariat - Lena Fischer  9291-12
Öffentlichkeits- und 
Vereinsarbeit - Anja Schaber 9291-16
Wirtschaftsförderung - Heiko Gutekunst 9291-27

Haupt-/Ordnungsamt
Amtsleiter - Johannes Klingler  9291-15
Sekretariat - Nicole Penz  9291-21
Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten - 
Elke Schmitt 9291-32
Bürgerbüro - Virginia Gothe 9291-22
Bürgerbüro - Nadine Volkwein  9291-23
Standesamt, Renten, Friedhof - Erika King  9291-25
Kindergarten, Schulen - Georg Fischer 9291-24
Leitung Soziale Arbeit und 
Personal - Rebecca Jauch 9291-33
Kämmerei/Liegenschaften
Amtsleitung - Martin Weiss 9291-14
Sekretariat - Andrea Barth  9291-36
Gemeindekasse - Heinz Schlenker  9291-19
Steuern, Gebühren, Mieten, Pachten - 
Oliver Scheer  9291-18
Grundbuchstelle, Liegenschaften - 
Walter Schmidt  9291-26
Rechnungsbearbeitung - Vera Krause  9291-35
Buchhaltung - Birgit Teufel  9291-20

Bauamt
Amtsleiter - Georg Kunz  9291-13
Bauanträge - Gitta Unterreiner 9291-17
Bauhofleitung  - Simone Mader  mobil: 0170 3134024
 - Kay Bihler  mobil: 0172 7252955
Hausmeister    - Johannes Kappes mobil: 0162 2431008 
       - Werner Stern mobil: 0160 99189322
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Gemeinsame
Bekanntmachungen

Abfallkalender für Juni
Restmüll- und Biomüllabfuhr
Zimmern o. R., Horgen und Flözlingen
2-wöchentliche Restmüllabfuhr  am Donnerstag, 10. Juni
          am Donnerstag, 24. Juni
4-wöchentliche Restmüllabfuhr am Donnerstag, 10. Juni
Biomüllabfuhr      am Samstag, 05. Juni
          am Freitag, 11. Juni
          am Freitag, 18. Juni
          am Freitag, 25. Juni
Stetten
2-wöchentliche Restmüllabfuhr am Dienstag, 08. Juni
          am Dienstag, 22. Juni
4-wöchentliche Restmüllabfuhr am Dienstag, 08. Juni
Biomüllabfuhr      am Montag, 07. Juni
          am Montag, 14. Juni
          am Montag, 21. Juni
          am Montag, 28. Juni

Blaue Tonne (Papiertonne)
Zimmern, Horgen und 
Flözlingen       am Samstag, 05. Juni
Stetten        am Mittwoch, 23. Juni

Gelber Sack
Zimmern, Horgen und 
Flözlingen       am Freitag, 18. Juni
Stetten        am Samstag, 05. Juni
Die Abfuhrtermine für das Jahr 2021 sind ab sofort online 
und können über die App `abfall+´ sowie über das Inter-
netportal des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft  (www.land-
kreis-rottweil.de/Abfallkalender) heruntergeladen werden.

Vorgezogener Redaktionsschluss
ACHTUNG: Vorgezogener Redaktionsschluss aufgrund 
des Feiertages 

KW 22: Fronleichnam (Donnerstag, 03.06.2021)
Redaktionsschluss: Dienstag, 01.06.21
Erscheinungsdatum: Freitag, 04.06.21

Rathaus am Brückentag geschlossen
Am Freitag, 4. Juni ist das Rathaus geschlossen.
Ab Montag, 7. Juni sind wir wieder zu den gewohnten 
Öffnungszeiten für Sie zu erreichen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung.

Gemeinde Zimmern ob Rottweil
Landkreis Rottweil

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil sucht zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mitarbeiter/-in (m/w/d)  
im Sekretariat  
des Bauamtes

Die Stelle ist unbefristet und in Vollzeit zu besetzen.

Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören insbesondere:
•	 Betreuung des Bauhofprogrammes ARES, sowie 

Dateneingabe
•	 Wahrnehmung von Koordinations- und Organisati-

onsaufgaben
•	 Bearbeitung und Vorprüfung von eingegangenen 

Rechnungen
•	 Allgemeine Büro- und Sekretariatsarbeiten
•	 Statistische Erhebungen und Auswertungen
•	 Aktenführung für alle Projekte
•	 Unterstützung des Bauamtsleiters
•	 Verwaltungsangelegenheiten des Bauhofs
Änderungen des Aufgabengebietes bleiben vorbehal-
ten.

Ihr Profil:
•	 Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bzw. 

vergleichbare Qualifikation
•	 Engagement, selbständiges Arbeiten, Belastbarkeit 

und Teamfähigkeit
•	 Gute EDV-Kenntnisse mit MS-Office, Regisafe, 

EDV-Affinität, technisches Interesse ist von Vorteil

Wir bieten:
•	 eine unbefristete Stelle bei angemessener Vergü-

tung (Stellenbewertung)
•	 eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 

Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld
•	 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, senden 
Sie bitte Ihre Bewerbung bis 06. Juni 2021 an die 
Gemeindeverwaltung Zimmern ob Rottweil, Rathaus-
straße 2, 78658 Zimmern ob Rottweil vorzugsweise 
per E-Mail (als PDF) an bewerbungen@zimmern-or.de.

Weitere Informationen erhalten Sie durch Herrn 
Hauptamtsleiter Klingler unter der Telefonnummer 
0741/9291-15 und Frau Jauch unter der Telefonnum-
mer 0741/9291-33.

ImPreSSum 

Herausgeber:  
Gemeinde Zimmern o.R.

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
78628 Rottweil,  
Durschstraße 70,  
Telefon 0741 5340-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und mitteilungen: 
Bürgermeisterin Carmen Merz, 
78658 Zimmern ob Rottweil, Rathaus-
straße 2, oder ihr Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

InFormATIonen

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL 
Landkreis Rottweil

Bei der Gemeinde Zimmern ob Rottweil ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Pädagogische Fachkraft /  
Erzieher (m/w/d)

in Teilzeit (ca. 50 %) in der kommunalen Kindertages-
stätte (Albert-Mager-Straße) in Zimmern o.R. zu be-
setzen. Die Kindertagesstätte hat unter anderem drei 
Krippengruppen mit Kindern zwischen 1 und 3 Jahren. 
Die ausgeschriebene Stelle ist für eine dieser Krippen-
gruppen. Die Öffnungszeiten der Kinderkrippengruppe 
ist 7.00 bis 13.00 Uhr.

Wir wünschen uns engagierte, selbständig arbeitende 
und flexible Mitarbeiter/innen, denen die individuelle 
Begleitung und Förderung der Kinder am Herzen liegt 
wie auch die Zusammenarbeit mit den Eltern.

Die Arbeitszeit ist nach einem Dienstplan geregelt und 
fordert eine hohe Flexibilität.
Die Anstellung erfolgt nach den tariflichen Bestimmun-
gen des TVöD und setzt eine Ausbildung als staatlich 
anerkannte/r Erzieher/in voraus.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 06. Juni 2021 an die Gemeindeverwaltung 
Zimmern o.R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o.R., 
vorzugsweise per E-Mail an bewerbungen@zimmern-or.
de (als PDF).
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Jauch, Telefon-Nr. 
0741/9291-33 gerne zur Verfügung.

GEMEINDE ZIMMERN OB ROTTWEIL 
Landkreis Rottweil

Die Gemeinde Zimmern ob Rottweil hat zum kommen-
den Schuljahr (01.09.2021) eine

FSJ-Stelle (m/w/d)
für die Grundschule Stetten zu besetzen.
Ihr Profil: 
-  Sie sind zwischen 18 - 26 Jahren
-   haben Freude am Umgang mit Kindern und Ju-

gendlichen
-  sprühen vor Kreativität
-  sind neugierig und flexibel
-   bringen die Bereitschaft mit, sich engagiert in das 

Team einzubringen
Wir bieten: 
-   eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem span-

nenden Umfeld
-   wir geben Ihnen Freiraum sich einzubringen und 

Ideen umzusetzen
-  FSJ-Taschengeld
-  FSJ-Seminare (Fahrgeldzuschuss)
-  39 Stunden/Woche

Sollten Sie Interesse an dieser Stelle haben, senden 
Sie bitte Ihre Bewerbung an die Gemeindeverwaltung 
Zimmern o.R., Rathausstr. 2, 78658 Zimmern o.R. vor-
zugsweise per E-Mail bewerbungen@zimmern-or.de (als 
PDF).
Weitere Informationen erhalten Sie durch Herrn Haupt-
amtsleiter Klingler unter der Telefonnummer 0741 / 
9291-12 und Frau Jauch unter der Telefonnummer 0741 
/ 9291-33

Borkenkäfer gefährden den Wald im Landkreis
Hinweise an alle Waldbesitzer zur Borkenkäferbekämp-
fung
Der Schwärmflug des Buchdruckers ist an warmen Ta-
gen in den Wäldern des Landkreises Rottweil in vollem 
Gange.
Die über den Winter angefallenen Einzelwürfe und Schnee-
bruchbäume in den Wäldern stellen Vermehrungsstätten 
für den Borkenkäfer dar. Diese Bäume müssen von den 
Waldbesitzern zügig und vorrangig aufgearbeitet werden.
Das Forstamt Rottweil weist ausdrücklich darauf hin, dass 
jeder Waldbesitzer für die Kontrolle seiner Waldfläche auf 
Sturmholz und Käferbefall selbst verantwortlich ist. Dieses 
gilt auch für die Pflicht zur Aufarbeitung der entsprechen-
den Hölzer. Darüber hinaus muss jeder Waldbesitzer dafür 
Sorge tragen, dass von seinem Grundstück keine Gefahr 
für Nachbargrundstücke ausgeht. Die Forstverwaltung und 
die örtlichen Forstrevierleitungen haben die Pflicht, die 
Einhaltung dieser Regelungen zu überwachen und bei 
Verstößen einzuschreiten.
Nach Beginn des Schwärmfluges ist es besonders wich-
tig, die Bestände auf Befall zu kontrollieren und die be-
fallenen Bäume konsequent zu entfernen.
Die Anzahl der Käfer und somit das Gefahrenpotential für 
die Fichte steigt mit jeder Generation beträchtlich an. Aus 
einer Fichte fliegen, ungeachtet eventueller Geschwister-
bruten, nach Abschluss der ersten Generation so viele 
Käfer aus, um 20 weitere Fichten befallen zu können. 
Nach der zweiten Generation können so 400 gesun-
de Fichten befallen werden, nach der dritten Generation 
dann 8000.
Kennzeichen eines Käferbefalles sind vor allem:
•	 Braunes Bohrmehl auf der Rinde, unter Rindenschup-

pen, auf Spinnweben, am Stammfuß und auf der Bo-
denvegetation;

•	 Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor allem am 
Kronenansatz;

•	 Verblassend fahl-grün werdende bis vergilbende Na-
deln.

Zur Vermeidung von größeren Schäden müssen Waldbe-
sitzer ihre Waldbestände kontrollieren:
•	 Ab Beginn des Schwärmfluges, das heißt ab jetzt, am 

besten im wöchentlichen Turnus kontrollieren;
•	 Insbesondere ist auf Schneedruck und vom Sturm 

geworfenes Holz zu achten;
•	 Zuerst sollte an den Südrändern von Käfernestern aus 

dem Vorjahr kontrolliert werden. Diese Bäume werden 
häufig zuerst befallen.

Nach der Kontrolle geht es ans Aufarbeiten:
•	 Auch Gipfelmaterial muss entfernt werden, da es als 

perfektes Brutmaterial vor allem für den Kupferste-
cher dem zweiten bedeutenden Fichtenschädling dient. 
Durch Hacken oder Verbrennen bei feuchter Witterung 
können Gipfel unschädlich gemacht werden. Beim Ver-
brennen ist zwingend die Feuerwehr zu informieren!

•	 Das befallene Stammholz muss vor dem Ausflug der 
Käfer aus dem Wald entfernt werden. Ist das nicht 
möglich, ist es zu entrinden oder mit einer Schutz-
spritzung zu behandeln.

•	 Für den Holzverkauf soll die bereitgestellte Holzmenge 
mindestens 10 Festmeter betragen, besser sind 20 
Festmeter. Kleinmengen werden von den Holzkäufern 
erst gar nicht übernommen und müssen deshalb vom 
Waldbesitzer selbst verwertet werden. Vor Beginn der 
Arbeiten ist die Aushaltung des Holzes für den Holz-
verkauf mit der örtlichen Revierleitung abzustimmen.

Auch an die Weißtanne muss gedacht werden:
Durch Trockenheit und Käferbefall geschädigte Tannen 
zeigen sich durch rote Nadeln im Kronenbereich. Der 
krummzähnige und der kleine Tannenborkenkäfer können 
durch Ausbildung von zwei Generationen auch zur Mas-
senvermehrung neigen.
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Deshalb ist es unabdingbar, auch bei befallenen Tannen 
bei der Bekämpfung analog der Fichte zu verfahren.
Können Waldbesitzer die erforderlichen Maßnahmen nicht 
selbst durchführen, können sie die Beratung des örtlich 
zuständigen Revierleiters in Anspruch nehmen.
Rottweil, den 21.05.2021
gez. Kapahnke
Forstamtsleiter

Amtliche
Bekanntmachungen

Aus dem Gemeinderat  
am Dienstag, 18. Mai 2021
1. Bürgerfragestunde
Es wurden keine Anfragen gestellt.

2.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-
ten Beschlüsse

In der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 17. April wur-
de über Personalangelegenheiten beraten und Beschluss 
gefasst. Frau Bohner wird ab 01. Juli mit 25 % in der 
Schulsozialarbeit in Stetten ihre Arbeit aufnehmen.  

3. Bauangelegenheiten
3.1.  Bauvoranfrage: Rückbau verschiedener Wirtschafts-

gebäude, Neubau Garage u.a., Zimmern o.R., Brü-
ckenweg 4, Flst. 1973/6

Die bauplanungsrechtliche Beurteilung richtet sich nach 
§ 34 BauGB, da das Vorhaben im unbeplanten Innenbe-
reich liegt. Das Bauvorhaben umfasst sieben verschiede-
ne Maßnahmen. 
Der Gemeinderat erteilte bei sechs der sieben Maßnah-
men einstimmig das Einvernehmen. Eine Maßnahme wur-
de aus der Beschlussfassung ausgeklammert.

3.2. Bekanntgaben und Verschiedenes
Das nachfolgend genannte Bauvorhaben wurde dem Gre-
mium zur Kenntnis vorgelegt. Eine Befreiung war notwen-
dig. Das Bauvorhaben wurde in der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes INKOM Südwest genehmigt.
3.2.1.  Neubau Ortsverbandsgebäude mit Kfz-Halle für 

das Technische Hilfswerk Rottweil, Zimmern o.R., 
Heubergstraße 1, Flst. 1812/74

4.  Belästigung durch Tauben in Zimmern o.R.
Situationsbericht über die zunehmende Belastung und 
mögliche Lösungsansätze
Bürgermeisterin Merz führte in die Thematik ein und be-
grüßte Frau Arzu Paj vom Rottweiler Taubenschutzverein 
zum Tagesordnungspunkt.
Die Thematik wurde bereits im Januar 2017 mit Frau Paj 
im Gremium beraten.
Frau Paj sieht durch die aktuellen Meldungen über die 
zunehmende Belastung dringenden Handlungsbedarf für 
die Gemeinde. Mittlerweile haben sich mehrere Schwär-
me in Zimmern entwickelt. Die Tauben brüten sechs bis 
sieben Mal im Jahr zwei Junge, daher verbreiten sich die 
Tauben sehr schnell. Frau Paj informierte, dass die Tau-
ben den Kontakt zu Menschen suchen und standorttreu 
bleiben. In Rottweil werden die Tauben in den jeweiligen 
Taubenschlägen jeden Tag gefüttert und die Eier der Tau-
ben durch Toneier ausgetauscht. Diese Arbeiten werden 
von drei Minijobbern erledigt, welche 7 Tage die Woche 
im Einsatz sind. Dadurch kann der schnellen Verbreitung 
entgegengewirkt werden. In Rottweil funktionierte die Re-
duzierung der Population anhand dieses Modells ein-
wandfrei. Ohne diese Arbeiten verbreiten sich die Tauben 
unkontrolliert weiter. Frau Paj informierte abschließend 
über die Kosten für die Betreibung eines Taubenschlags. 
Es fallen jährlich laufende Kosten zwischen 17.000 € und 
20.000 € an. Hierbei ist die Errichtung des Schlags nicht 
mit eingerechnet. Aufgrund der zunehmenden Schwärme 
in Zimmern empfahl Frau Paj zunächst die Errichtung 

zweier Taubenschläge. Zudem müssten Helfer gefunden 
werden, die diese Arbeiten gegen Entlohnung durchführen 
würden. Mit ehrenamtlichen Kräften kann diese Aufgabe 
nicht bewältigt werden. Bürgermeisterin Merz empfahl für 
die Finanzierung der Kosten betroffene Kooperationspart-
ner mit ins Boot zu holen, etwa die Firmen im „Stein-
häuslebühl“, wo sich ebenfalls ein Schwarm befindet.
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich bei zwei Ge-
genstimmen, dass sich die Verwaltung weiter mit der 
Thematik beschäftigen soll. Es sollen eine detaillierte Vor-
gehensweise, mögliche Standorte und Kosten erarbeitet 
sowie mögliche Kooperationspartner angesprochen wer-
den. Anschließend soll die Thematik nochmals im Gremi-
um beraten werden.

5.  Anpassung der Hebesätze der Gewerbesteuer und 
Grundsteuer

-   Beratung und Beschlussfassung über den Zeitpunkt 
der Anpassung

-   Beratung und Beschlussfassung über die Höhe der He-
besätze

Kämmerer Weiss informierte über die bisherigen Bera-
tungen. Im Zuge der Haushaltsberatungen im Dezember 
2020 wurde beschlossen, dass die Hebesätze angehoben 
werden. Über Zeitpunkt und Höhe sollte zu einem späte-
ren Zeitpunkt beraten werden, spätestens zum Haushalt 
2022 sollte die Erhöhung erfolgen. Die Änderung der 
Hebesätze ist immer zum 01.01. eines Jahres möglich, 
bei einem Beschluss bis 30.06. sogar rückwirkend zu 
Beginn eines Haushaltsjahres. Die Verwaltung schlug vor 
keine rückwirkende Erhöhung zum 01.01.2021 vorzuneh-
men, sondern die Anpassung der Hebesätze auf den 
01.01.2022 vorzunehmen. Eine Erhöhung wie damals auch 
angedacht zum 01.07.2021 ist nicht möglich. In der Ge-
nehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde vom 27.02.2021 
für den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2021 
wurde der Gemeinde u. a. mitgeteilt: „Dem geforderten 
Haushaltsausgleich, die ordentlichen Aufwendungen durch 
ordentliche Erträge auszugleichen, ist künftig Rechnung 
zu tragen. Verwaltung und Politik werden sich mit der 
Haushalts- und Finanzlage weiter auseinandersetzen müs-
sen, um strukturelle Verbesserungen im Ergebnishaushalt 
zu erreichen und die Leistungsfähigkeit und Ertragskraft 
des Haushalts nachhaltig zu stärken.“ Um dieser Anforde-
rung Rechnung tragen und um die bestehenden Angebote 
in der Gemeinde halten zu können, sei eine Anpassung 
der Hebesätze unumgänglich.
Kämmerer Weiss informierte über die Entwicklung der ge-
werbesteuerzahlenden Betriebe. Im Jahr 2016 zahlten 230 
Betriebe Gewerbesteuer, im Jahr 2019 noch 211. Diese 
Anzahl reduzierte sich 2021 auf 182 Betriebe. Sicher sei 
die sogenannte Corona-Krise ein Grund für diesen Rück-
gang. Bei der Gewerbesteuer liegt der aktuelle Hebesatz 
bei 340 %. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liegt 
bei 368 %.
Bei der Grundsteuer A liegt der Hebesatz aktuell bei 
360 % (Durchschnitt Baden-Württemberg: 363 %) und 
bei der Grundsteuer B bei 350 % (Durchschnitt Baden-
Württemberg: 400 %).
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Anpassung 
der Hebesätze zum 01.01.2022.
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Erhöhung des 
Hebesatzes der Grundsteuer A von 360 % auf 370 %. Die 
Anpassung führt zu Mehreinnahmen bei der Gemeinde von 
954 € im Jahr (Stand 05/2021).
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Erhöhung 
des Hebesatzes der Grundsteuer B von 350 % auf 360 
%. Die Anpassung führt zu Mehreinnahmen von 26.363 €.
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Erhöhung des 
Hebesatzes der Gewerbesteuer von 340 % auf 360 %. Die 
Anpassung führt zu Mehreinnahmen von 172.810 €.

6. Bekanntgaben und Verschiedenes
6.1 Kommunale Teststruktur
Bürgermeisterin Merz informierte über den aktuellen Stand 
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der Testungen in der Gemeinde. In den Schulen und Kin-
dertagesstätten wurde mit den Testungen begonnen. Die 
Kindertagesstätten befinden sich in der dritten Testwoche, 
es erfolgten bisher über 400 freiwillige Testungen. Die 
Schulen sind in der vierten Testwoche. Bisher wurden hier 
1.000 Personen getestet. Anders als bei den Kinderta-
gesstätten sind die Testungen in der Schule verpflichtend.
Im kommunalen Testzentrum wurden im März 478 Testun-
gen durchgeführt. Durch die Osterfeiertage erhöhte sich 
die Anzahl im April auf 1.307 Testungen. Im Mai wurden 
bisher 480 Testungen durchgeführt.

7. Anfragen
Aus der Mitte des Gremiums wurden folgende Anfragen 
gestellt.
7.1 Neubau Kindertagesstätte Zimmern-Ost
Die Baukosten werden voraussichtlich aufgrund der Bau-
stoffpreiserhöhung zunehmen. Es wird angefragt, ob das 
Holz aus den Gemeindewäldern für den Neubau genutzt 
werden kann.
Bei Verwendung von eigenem Holz aus den gemein-
deeigenen Wäldern kann die Bauweise nicht wie beim 
Neubau in der Albert-Mager-Straße erfolgen. Die Mög-
lichkeiten zur Mitnutzung von eigenem Holz wird geprüft.
Lena Fischer, Schriftführerin

Flözlingen

Kurzbericht aus der Ortschaftsratssitzung  
vom 17.05.2021
1.  Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefass-

ten Beschlüsse
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurden keine Be-
schlüsse gefasst.

2. Bekanntgaben aus dem Gemeinderat
Stv. OV Seelinger-Bick gab die für Flözlingen relevanten 
Themen bekannt.

3. Bekanntgaben und Verschiedenes
3.1 Brunnen Eschachstraße
Der Brunnen vor der Garage von Reiner Haas soll durch 
den Bauhof wieder hergerichtet werden.
3.2 Brunnen im Winkel (vor Schönfeld)
Der defekte Brunnentrog wird erneuert, sobald der tem-
porär in Stetten aufgestellte Steintrog wieder verfügbar 
ist.
3.3 Dorfbegehung
Die Ortschaftsratsmitglieder sammeln bis zur nächsten 
Sitzung Punkte für eine Dorfbegehung. Diese sollen in 
Form eines öffentlichen Tagesordnungspunktes in der Ju-
ni-Sitzung besprochen werden. Die nächste Dorfbegehung 
soll dann erst im April 2022 stattfinden.

4. Anfragen
Glascontainer
Ein Ortschaftsrat erkundigte sich, wann die Glascontai-
ner vom Rathausparkplatz zurück an ihren ursprüngli-
chen Standort gebracht werden. Stv. OV Seelinger-Bick 
berichtete, dass er bereits mehrfach auf die Fa. ALBA 
zugegangen sei, bisher jedoch ohne Erfolg. Er wird erneut 
Kontakt aufnehmen.
Matthias Seelinger-Bick Ingrid Rottler
Stv. Ortsvorsteher   Schriftführerin

Kirchliche
Mitteilungen

Katholische Kirchengemeinden
Seelsorgeeinheit
Zimmern o. R.
Stetten/Flözlingen
Horgen

Regelöffnungszeiten der Pfarrbüros:
in Zimmern: Di. - Do. von 14.30 bis 18 Uhr

Tel. 0741 31568
E-Mail: Kath.Pfarramt.Zimmern@t-online.de 
Homepage: http://se-zimmern.drs.de/

in Horgen: Di. und Do. von 9 bis 10.30 Uhr
Tel. 0741 32207
E-Mail: StMartinus.Horgen@drs.de

Gedanken zum Dreifaltigkeitssonntag
Eins oder drei? Oder alles in einem? Das Fest der Drei-
faltigkeit ist schwierig zu erklären. Nicht selten helfen in 
solch abstrakt-theologischen Sphären Bilder und Sym-
bole. Manches Anschauungsobjekt wächst gar auf der 
grünen Wiese. Denn schon vor mehr als anderthalbjahr-
tausend Jahren hatte der Patron Irlands, der hl. Patrick, 
eine geniale Idee. Um dem keltischen König Laoghaire 
den christlichen Glauben an die Trinität zu erklären, griff 
er zum Kleeblatt. Patrick nahm ein dreiblättriges Kleeblatt, 
dessen drei Blätter den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist symbolisieren. Die drei Blätter bilden zusammen ein 
Kleeblatt, so bilden die drei Personen von Vater, Sohn 
und Heiligem Geist einen Gott. Auch wenn dieser Ver-
gleich des hl. Patricks sicherlich nicht gänzlich das Glau-
bensgeheimnis der Dreifaltigkeit erklärt, er hatte den Wi-
derstand gegen den christlichen Glauben durch Laoghaire 
gebrochen. Er schuf damit sogar ein nationales Symbol, 
das in Irland jedem Kind vertraut ist. Dem hl. Patrick wird 
zugleich auch folgende Anrufung des dreifaltigen Got-
tes zugschrieben: „Ich erhebe mich heute in gewaltiger 
Kraft, in Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit, durch den 
Glauben an die Dreiheit und durch das Bekenntnis zur 
Einheit des Schöpfers aller Schöpfung. Ich weihe mich 
heute Gottes wachendem Auge, Gottes lauschendem Ohr, 
in Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich weihe mich 
heute Gottes schützenden Händen, Gottes bergendem 
Schild, in Anrufung der heiligsten Dreifaltigkeit.“
Ja, alles Nachdenken über die Dreifaltigkeit macht deut-
lich: Gott ist Liebe, die nicht bei sich bleibt, sondern 
sich selbstlos dieser Welt mitteilt in Christus Jesus durch 
seinen Geist.
Einen guten Sonntag und eine gute Woche wünscht Ihnen
Josef Kreidler

Samstag, 29. Mai - Vorabend
Stetten:
18.30  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Sonntag, 30. Mai - Dreifaltigkeitssonntag
Zimmern:
9.00  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
18.30  Maiandacht am Dreifaltigkeitswäldle (Pfr. Kreidler) 
   Findet nur bei schönem Wetter statt!
Horgen:
10.15  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Dienstag, 01. Juni
Zimmern:
17.55  Rosenkranz
18.30  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Donnerstag, 03. Juni - Fronleichnam
Horgen:
9.00  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
   auf dem Schulhof / bei Regen in der Kirche
   keine Prozession

AbstAnd 
hAlten

Foto: Pekic/E+/Getty Images Plus
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Stetten:
10.30  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
   auf dem Bouleplatz / bei Regen in der Kirche
   keine Prozession
Freitag, 04. Juni
Zimmern:
9.30  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
   Gedenken für:
   -  Monika Kempf und die Angeh. der Fam. 

Kempf/Auer/Korff
   - Dietmar und Peter Kempf
   - Erika Huber
Samstag, 05. Juni - Vorabend
Horgen:
18.30  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
Sonntag, 06. Juni - 10. Sonntag im Jahreskreis
Zimmern:
10.15  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)
    auf dem Arche-Vorplatz / bei Regen in der Kirche
   keine Prozession
Stetten:
9.00  Eucharistiefeier (Pfr. Kreidler)

Liturgietexte
Erste Lesung Buch Deuteronomium 4,32-34.39-40
Zweite Lesung Brief an die Römer 8,14-17
Evangelium  Matthäus 28,16-20
Fronleichnam:
Erste Lesung Buch Exodus 24,3-8
Zweite Lesung Hebräerbrief 9,11-15
Evangelium  Markus 14,12-16.22-26

Lektorendienst Stetten
Sa., 29.05.  Fam. Bantle
Do., 03.06.  Ulrike Heilmann-Rall

Für die Seelsorgeeinheit

Weihejubiläum von Erwin Burkard

Mit der festlichen Eucharistiefeier am Pfingstmontag feier-
te Diakon Erwin Burkard mit seiner Ehefrau Waltraud, den 
Familien seiner Kinder, Verwandten, den beiden Kurskol-
legen Karl-Josef Arnold und Georg Lorleberger, sowie 
seinem Bruder Heinrich Maria Burkard, Pfr. Cingia und 
einer festlichen Gemeinde sein 25-jähriges Weihejubiläum 
in St. Konrad in Zimmern. Ralf Hengge, Vorsitzender des 
KGR in Zimmern überreichte ihm im Namen auch von 

den Vorsitzenden Günter Kramer und Johannes Martin 
einen Geschenkkorb verbunden mit dem herzlichen Dank 
für seinen Dienst in unseren Gemeinden. Wir wünschen 
Diakon Erwin Burkard viel Kraft, Gesundheit und Gottes 
reichen Segen für seine vielfältige Arbeit in unserer Seel-
sorgeeinheit.
Josef Kreidler

Zimmern

Fronleichnam wieder mit Blumen-Collage statt Blumen-
teppich
Die Kirchengemeinde St. Konrad hofft wieder auf eine 
spontane tolle Blüten-Collage wie im letzten Jahr. Corona-
bedingt ist ein aufwändiger Blumenteppich nicht möglich. 
Je nach Wetter gibt der Kirchengemeinderat auf dem 
Archeplatz oder in der Kirche ein einfaches Motiv vor. An 
Fronleichnam, das in Zimmern dieses Jahr am Sonntag, 
06. Juni, 10.15 Uhr gefeiert wird, können Interessenten ab 
7 Uhr bis kurz vor Gottesdienstbeginn, Blüten und Blu-
men spenden und die Collage selbst mitgestalten. Farben 
und Formen, gezupft oder ganze Blüten, von der Wiese 
oder aus dem Garten, alles ist willkommen. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein aufwändiges 
Arbeiten, insbesondere mit mehreren Personen, am Motiv 
nicht möglich ist. Die Corona-Abstands- und Verhaltens-
regeln sind unbedingt einzuhalten.
Kirchengemeinderat St. Konrad

Horgen

Pfarrbüro geschlossen
Am kommenden Dienstag, 01.06.2021 ist das Pfarrbüro 
nicht besetzt.
Beate Müller

Krankenpflegeverein Horgen
Einladung zur Mitgliederversammlung des Krankenpfle-
gevereins Horgen am Dienstag, 08. Juni um 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Horgen
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des 1. Vorsitzenden
3.  Kassenbericht
4.  Bericht über die Kassenprüfung
5.  Entlastungen
6.  Wahlen
7.  Wünsche und Anregungen
8.  Satzungsänderung
 - Aktueller Stand
 - Beratung
 - wenn möglich Beschluss
9.  Verschiedenes
Mitglieder und Interessanten aus Horgen sind trotz dem 
unter Corona-Bedingungen beschränkten Platzangebot 
unter Beachtung der geltenden Hygieneregelungen will-
kommen. Das Tragen von medizinischen Masken und die 
Einhaltung der Abstandsregeln während der gesamten 
Sitzung ist Pflicht.
Thomas Hugger
Schriftführer

Blumen für Fronleichnam
In diesem Jahr werden wir für den Gottesdienst an Fron-
leichnam keinen Blütenteppich legen. Stattdessen ist 
geplant, Vasen mit Blumen vor dem Altar aufzustellen. 
Hierfür bitten wir um Blumen wie z.B. Pfingstrosen oder 
Ähnliches für Bodenvasen und auch für kleinere Vasen.
Wer gerne Blumen von seinem Garten bringen möchte, 
kann diese im Laufe des mittwochnachmittags hinten in 
die Kirche legen. Eimer mit Wasser sind aufgestellt.
Den Gottesdienst feiern wir bei trockenem Wetter an der 
Festhalle, bei schlechtem Wetter gehen wir in die Kirche.
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Evang. Pfarramt
Flözlingen-Zimmern o.R.

Kontaktdaten
Pfarrerin Kristina Reichle, Tel. 074 03 / 910 44
Pfarrbüro: Waltraud King, Tel. 074 03 / 910 44
Glaffenäcker 17, 78658 Zimmern-Flözlingen
geöffnet: Mo. u. Mi.: 9.00 – 11.00 Uhr
E-Mail:  pfarramtfloezlingen@t-online.de
Homepage: 
http://www.gemeinde.floezlingen-zimmern.elk-wue.de

Sonntag, 30. Mai - Trinitatis
Flözlingen:  
9.00 Uhr   Gottesdienst im Freien, hinter der Kirche 

(Pfrin. Reichle)
Sonntag, 6. Juni - 1. So. nach Trinitatis
Flözlingen:
10.15 Uhr  Gottesdienst im Freien, hinter der Kirche 

(Pfrin. Reichle)

Gottesdienste im Freien
An den kommenden Wochenenden werden wir die Sonn-
tagsgottesdienste im Freien feiern. In Flözlingen hinter 
der Kirche, in Zimmern vor der Arche. Bitte stellen Sie 
sich mit entsprechender Kleidung darauf ein. Bei Regen 
werden wir in die Kirche/Arche ausweichen.
Herzliche Einladung!

Freie Evangelische
Gemeinde Rottweil

Gottesdienst am 30. Mai
Sonntag, 30.05.
10:00 Uhr: Eine Frucht des Geistes: Treue
Aufgrund der hohen Inzidenz im LK Rottweil feiern wir 
unsere Gottesdienste bei trockenem Wetter unter frei-
em Himmel im Garten der Gemeinde. Wenn möglich, 
bringen Sie bitte Ihre eignen Sitzgelegenheiten mit. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie, sich zum Gottesdienst unter der E-Mail: heinz-walter.
ramoeller@t-online.de, anzumelden. Ferner ist es erfor-
derlich, dass alle Gottesdienstbesucher eine FFP2-Atem-
schutzmaske anlegen.
Während der Corona-Krise finden keine Veranstaltungen 
im Gemeindezentrum, Heerstraße 55 e (Gewerbepark Mo-
ker), Rottweil, statt. Vielmehr werden Veranstaltungen als 
Video-Konferenzen durchgeführt. Mehr Infos erhalten Sie 
bei Pastor Heinz-Walter Ramöller, Tel.: 07420/910158 bzw. 
heinz-walter.ramoeller@t-online.de.
Corona-Koller? Ernste Lebensprobleme? Unser Pastor 
bietet Seelsorge zu den Themen Trauer-, Lebens- und 
Krisenbewältiung an. Sie sind mit Ihren Anliegen willkom-
men. Unser Pastor unterstützt Sie gerne. Mehr Infos dazu 
auf der Homepage: www.rottweil.feg.de

Vereinsmitteilungen

SV Flözlingen e.V. Gewichtheben

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
Der Sportverein Flözlingen hält am Freitag, dem 02. Juli 
2021 seine diesjährige ordentliche Generalversammlung 
ab.
Herzlich laden wir Sie zu diesem wichtigen Vereinstermin 
ein.

Wir beginnen um 20 Uhr in der SV-Halle in Flözlingen.
Falls die Versammlung aufgrund "Corona" nicht stattfin-
den kann, werden wir informieren.
Liebe Grüße von der Vorstandschaft SV-Flözlingen 

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Pflanzliche majo
Schnell und einfach lässt sich diese pflanzliche  
mayonnaise zubereiten.
Zubereitungszeit: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
rezeptautor/rezeptautorin: Melina Schützelhofer

Zutaten
•	 100 ml Sojamilch
•	 1 EL Essig
•	 0,5 TL Senf
•	 Salz, Pfeffer
•	 150 - 300 ml Öl

Zubereitung
1. Öl und Milch sollten die gleiche Temperatur haben.
2. Alles bis auf das Öl mit einem Pürierstab mixen.
3. Weiter mixen und währenddessen das Öl in einem dünnen 

Strahl einfließen lassen, bis die gewünschte Majo-Konsistenz 
erreicht ist.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

radieschen mit Frühlingszwiebeln
So lassen sich radieschen ganz einfach fermentieren!
Schwierigkeitsgrad: leicht
rezeptautor/rezeptautorin: Melina Schützelhofer

Zutaten
•	 1,5 kg Radieschen in dünnen Scheiben
•	 1 EL unraffiniertes Meersalz
•	 1 Bund Frühlingszwiebeln

Zubereitung
Hinweis: Ergibt ca. 2 Liter
1. Radieschen in dünne Scheiben schneiden und mit der Hälfte 

des Salzes in einer großen Schüssel mit den Händen einar-
beiten. Dann probieren: Es sollte salzig, aber nicht versalzen 
schmecken. Falls nötig noch etwas Salz zugeben. Das Gemü-
se wird dabei feucht und schlapp und es bildet sich Lake.

2. Gegebenenfalls ein paar Stunden stehen lassen und zwi-
schendurch kneten, bis sich genug Lake gebildet hat.

3. Das Gemüse Handvoll für Handvoll in das Gärgefäß umfül-
len. Dabei mit den Fäusten oder einem Stampfer gut zusam-
menpressen, sodass keine Luftlöcher bleiben. Beim Drücken 
sollte Lake sichtbar werden. Dabei das Glas nicht ganz be-
füllen, obenauf sollte etwa 6 cm Luft bleiben. Ein Glas oder 
einen wassergefüllten verschlossenen Gefrierbeutel als Be-
schwerer und Gewicht verwenden.

4. Das Gefäß auf ein Backblech stellen und die Radieschen an ei-
nem kühlen Ort ohne direkte Sonne 5 bis 14 Tage fermentieren 
lassen. Kontrollieren Sie täglich, ob immer genügend Lake auf 
dem Gemüse steht und pressen Sie es, falls nötig, herunter. Ab-
lagerungen an der Oberfläche sind meist kein Grund zur Sorge.

5. Ab Tag 5 probieren: Das Fermentierte ist fertig, wenn die Ra-
dieschen schön knackig und angenehm säuerlich sind.

6. Das Gemüse in verschlossenen Gläsern kühl und dunkel lagern.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


